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39/04 Zollabkommen 

Text 

Artikel XIII. 

 a) Der Rat genießt im Gebiete jedes seiner Mitglieder die zur Erfüllung seiner Aufgaben 
erforderlichen rechtlichen Befugnisse, wie sie im Anhang zur vorliegenden Konvention definiert 
sind. 

 b) Der Rat, die Vertreter seiner Mitglieder, die Berater und Sachverständigen, die zu deren 
Unterstützung bestellt sind, und die Beamten des Rates genießen die im Anhang zu dieser 
Konvention definierten Privilegien und Immunitäten. 

 c) Der Anhang zu dieser Konvention stellt einen integrierenden Bestandteil der vorliegenden 
Konvention dar und jede Bezugnahme auf die Konvention ist gleicherweise als eine Bezugnahme 
auf diesen Anhang anzusehen. 
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